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BREMISCHE BÜRGERSCHAFT
Landtag
9 . Wahlperiode

Drucksache 9/895
(zu Drs . 9/684 Neuf . )

23 . 10 . 78

Mitteilung des Senats

Gesetz zur Änderung des Bremischen Beamtengesetzes und des Bremischen
Richtergesetzes

Die Bürgerschaft (Landtag ) hat in ihrer Sitzung am 18 . Januar 1978 die erste
Lesung des Gesetzesantrages der CDU-Fraktion bezüglich der Änderung des
Bremischen Beamtengesetzes und des Bremischen Richtergesetzes (Drucksache
9/684 — Neufassung ) unterbrochen und den Gesetzesantrag zur Beratung und
Berichterstattung an die Deputation für öffentliches Dienstrecht überwiesen.
Die Deputation für öffentliches Dienstrecht hat den nachstehend abgedruckten
Bericht erstattet.

Der Senat läßt diesen Bericht gemäß § 15 des Gesetzes über die Deputationen der
Bürgerschaft zugehen.

1 . Die Bremische Bürgerschaft (Landtag ) hat in ihrer Sitzung am 18 . Januar 1978
die erste Lesung des Gesetzesantrages der CDU -Fraktion bezüglich der Änderung
des Bremischen Beamtengesetzes und des Bremischen Richtergesetzes (Drs . 9/684
— Neufassung ) unterbrochen und den Gesetzesantrag zur Beratung und Bericht¬
erstattung an die Deputation für öffentliches Dienstrecht überwiesen.

2 . Der Initiativantrag verfolgt im wesentlichen das Ziel,
2 . 1 die Altersgrenze für die (vorzeitige ) Versetzung in den Ruhestand ohne Nach¬
weis der Dienstunfähigkeit in Wiederherstellung der vor dem 1 . April 1976 be¬
stehenden Rechtslage auf das 62 . Lebensjahr festzusetzen und

2 .2 darüber hinaus diese Altersgrenze für Schwerbehinderte auf das 61 . Lebens¬
jahr festzusetzen.

3 . Die Deputation für öffentliches Dienstrecht hat den Antrag in ihrer Sitzung
am 29 . September 1978 mit folgendem Ergebnis beraten:

3 . 1 Die Rückführung der Altersgrenze für die vorzeitige Versetzung in den Ruhe¬
stand ohne Nachweis der Dienstunfähigkeit auf das 62 . Lebensjahr entspricht
dem Verhalten aller anderen Bundesländer.

3 .2 Die weitergehende Absicht , diese Altersgrenze für Schwerbehinderte auf das
61 . Lebensjahr festzusetzen , ist vorerst noch nicht mit den Vorschriften des
Beamtenrechtsrahmengesetzes vereinbar.

3 .3 Der Senat hat das unter 2 . 1 genannte Anliegen der Antragsteller , das im
übrigen auch ein Anliegen der anderen Fraktionen der Bremischen Bürgerschaft
ist , in den aus anderem Anlaß erforderlichen Entwurf eines Gesetzes zur Änderung
und Ergänzung dienstrechtlicher Vorschriften (Drs . 9/896) mit aufgenommen . Dem
Gesetzesantrag der Fraktion der CDU ist damit in dem rechtlich zulässigen Rahmen
Genüge getan.

gez . Fröhlich gez . A . Leinemann
Vorsitzender Sprecherin

Bericht

der Deputation für öffentliches Dienstrecht

Anker -Druck Bremen
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